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Kundmachung.
Seme k. k. Apostolische Majestät haben mit

der Allerhöchsten Entschließung vom 28. Apri l
b. I . allergnädigst zu bewilligen geruht, daß auch
für das nächste Schuljahr Sohne von Zivil-Staats-
samten für Militärzöglingsplätze im Militä'r-
^ullcginm 5U S t . Polten, dann in der technischen
Mitär-Akademie zu Wien in Antrag gebracht
locrden dürfen, sofern dies ohne Beeinträchtigung
"on Söhnen der Offiziere und Militär-Beamten
zulässig sein wird und auch die folgenden Bcd i^
gungen vollständig erfüllt werden.

Die AspiraMn für das Mil i tär Collegium
wüssen die vierte Klasse eines Unter- oder eines
Acal-Gymnasmms absolvirt und darüber empfehleude
Ieuguissc erworben haben, der dentschen Sprache >
dollkonnuen mächtig sein und dürfen das Lebens-
alter von höchstens 17«/,. Jahren nicht über-
schritten haben.

Die Aspiranten für die technische Mil itär-
Akademie müssen e ine v o l l s t ä n d i g e (6 oder
? klassige) Realschule (Unter^ nnd Ober-) absol<
virt, ebenfalls empfehlende Zeugnisse erworben haben,
ber deutschen Sprache vollkommen knndig sind und
Unfen das 19. Lebensjahr nicht überschritten haben.

I n dcr genannten Akademie besteht eine
Artillerie- und eine Genie Abtheilung mit je vier
Jahrgängen, nach deren Absolvirung die Zöglinge
als Offiziere in das k. k. Heer treten, wenn sie die
hiezu erforderliche Qualification erlangen.

Aus dem Militär-Collcgium werden die Zög-
linge nach befriedigend absolvirtem zweijährigen
Knrfe in die Ncustädtcr - Akademie übersetzt, aus
welcher dieselben nach einem vierjährigen Kurse
ebenfalls in das k. k. Herr als Offiziere übertreten,
wenn sie den bestehenden. Borschriften nach die
Eignung sich hiczu erwerben.

Für beide Anstalten werden Afpiranten,
welche ihre Studien bisher m i t V o r z u g zurück-
gelegt haben, dann diejenigen, bei denen die ge-
stellten Bedingungen überhaupt erfüllt sind, deren
Väter jedoch früher im Mil i tär mit Auszeichnung
oder zur Zufriedenheit gedient haben, befonders
berücksichtigt werden.

Die Gesuche sind an das Rcichs-Kriegsmi-
nisterium zu richten und haben daselbst längstens bis

Ende J u n i d. I .

einzulangen.
I n denselben ist die Anstalt zu bezeichnen,

wohin die Aufnahme des Afpirantcn angestrebt
wird.

Bei den Bewerbern für die tcchnifche Aka-
demie kommt überdies die Abthciluug (Artillerie
oder Genie) anzugeben, wobei jedoch bemerkt wird,
daß jede Abtheilnng einen normirten Zöglingsstand
Hut und die gestellten Bitten nur innerhalb der
Grenzen desfelben erfüllt werden können.

Bewerber, welche daher die Eintheilung ans-
fchlicßlich in eine der genannten Abtheilungen anstre-
ben, haben dicö in ihren Gesuchen ausdrücklich zu cr-
wähnen, weil denselben eben nur nach Möglichkeit
Rechnung getragen werden kann.

Als Beilagen werden diesen Gesuchen anzu-
schließen sein:

I. Bezüg l i ch der A s p i r a n t e n :
n. Der Geburtsschein.
1). Das Impfungszcugms oder statt desfelben

die ärztliche Bestätigung über die vollzogene Impfung.
c. Das ärztliche Zeugnis über die Eignung

zur Aufnahme in eine Militär-Bildungsanstalt,
von einem graduirten Militärarzte Ausgestellt.

I n diesen Zeugnissen ist ist auch das Kör-
permaß des Afpiranten anzugeben.

(1. Die Schulzeugnisse der abfolvirten Gymna-
sial- beziehungsweise Realklassen einschließlich des
Zeugnisses für das diesjährige erste Semester.

Das letztere Zeugniß muß jedenfalls beige-
bracht werden.
I I . Bezüg l i ch dcr B i t t s t e l l e r resp. der
P a t e r der A s p i r a n t e n die behörd l ich

bes tä t ig te N a c h w e i s u n g :
n. Dcr Mil itär- oder sonstigen Staatsdienst-

lcistung, sowie dcr etwaigen besonderen Verdienste.
d. Der Familien- und Vermögensverhältnisse

dcr Bewerber.
Vom k. k. Nc ichs-Kr iegs-Min i l le r ium.
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Kundmachung.
! Die Jagdbarkeit in dcr Ortsgemeinde Raöna
soll für die Periode vom 1. Ju l i 1872 bishin

^ 1877 am 7tcn Jun i l. I . um 10 Uhr vormit-
tags hicramts wieder verpachtet werden, wo die

^ Pachtbedingnisse eingesehen werden können.
K. k. Bezirkshauptmannschaft Laibach, am

14. M a i 1872.


